Hinweise zum Ausfüllen eines Projektantrags 
1.  Machen Sie bitte alle Angaben möglichst klar und unmissverständlich.
2.  Falls die eine oder andere Frage für Sie unklar ist, wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle.
3.  Bei den bewilligten Zuwendungen Dritter muss es sich um schriftliche Zusagen handeln. Aussagen wie „ist vorgesehen“ oder „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ sind nicht gültig.
4.  Seien Sie bitte realistisch bei der Angabe von Ausgaben und Einnahmen im Finanzierungsplan. Die Spekulation „wenn die Gesamtkosten des Projektes hoch sind, wird der Zuschuss entsprechend ausfallen“, geht in der Regel nicht auf.
5.  Seien Sie bitte auch realistisch bei der Frage, ob ihr Projekt wie beschrieben künstlerisch tatsächlich umgesetzt werden kann. Ansonsten kann es zu Rückforderungen unsererseits kommen, falls wir ein Missverhältnis zwischen Planung und Ausführung feststellen.
7.  Denken Sie schon bei der Aufstellung des Finanzierungsplans an den Verwendungsnachweis. Je einfacher und klarer die Planung, desto einfacher der Nachweis!
8.  Stellen Sie keine Anträge, in denen Sie ausschließlich eine Förderung durch uns erwarten. Nutzen Sie weitere potentielle Fördermöglichkeiten. Wir beraten Sie in dieser Frage gern!
9.  Wir vergeben treuhänderisch Landesmittel. Bieten Sie uns bitte nur Projekte zur Förderung an, die auch nach anerkannten  Maßstäben dieser Tatsache gerecht werden.
10. Unterschreiben Sie das Antragsformular bitte „rechtsverbindlich“; d.h. bei einem Verein der Vorstand, bei einer GbR die Gesellschafter.
11. Eine gleichzeitige Förderung durch uns und die Staatskanzlei NRW ist in der Regel ausgeschlossen. Bezüglich evtl. Ausnahmen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
12. Der Projektbeginn kann frühestens nach Bewilligung der beantragten Summe erfolgen, d.h. ca. 4-6 Wochen nach Antragsschluss. Ausnahme: Falls Sie im Antragsformular die Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Beginns beantragt haben und dieser stattgegeben wird, ist ein Beginn des Projekts vor der Bewilligung förderunschädlich. Dies hört sich alles komplizierter an als es ist, deshalb Fragen Sie besser bei uns nach!
 
